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1. Einmaliger Anschlussbeitrag für den Anschluss einer Liegenschaft an das  

Kommunikationsdienstenetz 
 
 CHF 
 
Einfamilienhaus 
Anschlussbeitrag (pro EFH) 1‘837.00 
 
Mehrfamilienhaus 
Anschlussbeitrag (pro MFH) 1‘675.00 
zusätzlich je Wohnung / Bastelraum in externem Gebäude 162.00 
separater Bastelraum im gleichen Gebäude 54.00 
 
Gewerbehaus 
Anschlussbeitrag (pro Haus) 1‘675.00 
zusätzlich je Geschäftsräumlichkeit (Arztpraxis, Restaurant,  162.00 
Architekturbüro, Werkstatt u.a.) 
zusätzlich je Wohnung 162.00 
 
Spital, Alters- / Pflegeheim 
Anschlussbeitrag (pro Gebäude) 1‘675.00 
zusätzlich je Gemeinschaftsraum 162.00 
zusätzlich je 4 Anschlüsse in einzeln benützten Zimmern 162.00 
zusätzlich je Dienstwohnung 162.00 
  
Hotel, Gasthaus 
Anschlussbeitrag (pro Gebäude) 1‘675.00 
zusätzlich je Gemeinschaftsraum 162.00 
zusätzlich je 4 Anschlüsse in Gästezimmern 162.00 
zusätzlich je Wohnung 162.00 
  
Schul- / Sportanlage 
Anschlussbeitrag (pro Gebäude) 1'837.00 
zusätzlich je Dienstwohnung 162.00 
  
 
Zusätzliche Anschlüsse  54.00 
(2 Anschlussdosen sind in den Anschlusskosten enthalten)  
  
 
Ausserordentliche Erschliessungskosten (gem. separater Aufstellung)  
 
 
 
Zur Beachtung: 
a) Alle Preise inkl. 8% MWST. 
b) Die Kosten für die Hausinstallationen ab Hauseinführung sind in den aufgeführten An-

schlussgebühren nicht inbegriffen.  
c) Die Werke am Zürichsee AG behält sich vor, bei Liegenschaften mit ausserordentlich 

hohen Erschliessungskosten höhere Anschlussbeiträge in Rechnung zu stellen. 
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2. Verrechnung 
 
Die Verrechnung erfolgt nach Bauabschluss. 
 
 
3. Übrige Bestimmungen 
 
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedinungen (AGB) und die Netzanschluss- und 
Netznutzungsbedingungen (NNB) vom 1. Juli 2009. 
 
 
4. Inkraftsetzung  
 
Das Preisblatt Anschlussbeitrag Kommunikationsdienste tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.  
 
 
 
 
Küsnacht, 18. November 2010 
Werke am Zürichsee AG 
 


